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1. Werbemarkt: Die Talfahrt ist gestoppt

Der Werbemarkt befindet sich nach dem deutlichen Einbruch im Jahr 2009 wieder auf Wachs-
tumskurs. Sowohl die von Nielsen Media Research ermittelten Bruttowerbeaufwendungen wie
auch die vom Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW) errechneten Nettoumsatze
spiegeln die positive Trendwende am Werbemarkt wider. Laut Nielsen stieg der Bruttoumsatz
der Above-the-line-Medien im vergangenen Jahr um 10,8 Prozent auf rund 25 Mrd. Euro, was
einen neuen Rekordwert in Deutschland bedeutet. Allerdings wurde in 2010 erstmals der Wer-
betrager Internet im Above-the-line-Werbetrend mit ausgewiesen, was das Bruttoniveau um
knapp 2,4 Mrd. erhéhte.

Die vom ZAW ermittelten Nettoumsatze zeigen ebenfalls die Trendwende auf, mit einem Plus
von 2,1 Prozent konnten hier aber nicht annahernd die Verluste der Vorjahre, insbesondere des
Jahres 2009 (minus 9,8%) kompensiert werden. Mit einem Nettoumsatz der Medien in Hohe von

HospitalstraBe 22
T0O711 290618




	Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 27. Mai einem Gesetzesentwurf, der die Regelungen für Telefon-Werbung verschärfen soll, mehrheitlich zugestimmt. Damit wird das Gesetz in den deutschen Bundestag eingebracht. Es sieht unter anderem vor, dass am Telefon geschlossene Verträge erst wirksam werden, wenn der Verbraucher diese innerhalb von 14 Tagen schriftlich bestätigt. 



